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Inserat

Sollen die treuen Diener des Staates streiken?

Die Beamten nennen sich selber gerne die treuen
Diener des Staates. Im gesamten genommen und

verglichen mit dem Ausland hat die Schweiz
tatsächlich eine gute Beamtenschaft. Und auch eine
gut entlöhnte.

Dieses Jahr haben sich grosse Personalverbände
in künstliche Aufregung versetzt, weil kraft
Gesetz den Bundesbeamten der Streik nach wie vor
verboten ist. Der Eisenbahnerverband wurde von
seinen Delegierten beauftragt, einen Vorstoss für
die Aufhebung des Streikverbotes zu prüfen. Der
Kongress der PTT-Union forderte direkt die
Aufhebung des Verbotes. Einstimmig.

Liebe Freunde vom SBB- und PTT-Personal, wollt
ihr euch um jeden Preis die Finger verbrennen?
Dann haut aus Leibeskräften auf die Pauke, die
den Beamtenstreik anführt. Das Volk wird mit der
Antwort nicht säumen. Es hört immer wieder
davon, zu welchen Zuständen im Ausland Beamtenstreiks

führen, mancheiner hat als Postbenützer
oder Tourist italienische, französische oder englische

Beamtenstreiks höchst unangenehm erlebt.
Dabei sind die persönlichen Unannehmlichkeiten
ein Kinderspiel im Vergleich zu den Millionenverlusten,

welche die Streikerei der gesamten Nation
zufügt.

Bei der PTT-Union hiess es, man strebe ja den
Streik nicht an. Aber jedenfalls will man damit
spielen. Sonst würde ja kein Streikfonds
eingerichtet. Ein gefährliches Spiel! Es könnte gelegentlich

wieder ein Besoldungsgesetz vors Volk gelangen.

Auf das Spielen mit Streik und Streikdrohung

würde der Stimmbürger scharf reagieren.

Nicht umsonst hat der abtretende Präsident des
Eisenbahnerverbandes, Nationalrat Düby, vor dem
Liebäugeln mit dem Streik gewarnt. Radikale
Elemente wollten es jedoch besser wissen.

Der Generalsekretär der PTT-Union lamentierte,
das Streikverbot für Beamte Verstösse gegen die
Menschenrechtskonvention der UNO. Diese
Konvention ist in vielen UNO-Staaten nicht das Papier
wert, auf dem sie geschrieben steht. Den Moskauer

Briefträgern würde unter dem Regime dieser
Menschenrechtskonvention das Streiken blitzartig

abgestellt. obwohl sie weniger verdienen als
der Kollege in Lausanne und Bern, obwohl sie für
schweizerische Begriffe meist miserabel wohnen.
Ueberdies ist der Bundesbeamte auf vier Jahre
fest gewählt. Innert dieser Frist kann ihm nichts
passieren, wenn er nicht silberne Löffel stiehlt.

Treue um Treue. In der Schweiz ist es gute
Uebung, dass Parlament und Volk den treuen
Dienern des Staates auch beim Lohn die Treue
halten. Ueber Art und Ausmass der Entlohnung
gehen die Meinungen zuweilen auseinander. Doch
nie so, dass Gewalt sich rechtfertigte. Man
vergesse nicht: Streik ist Vertragsbruch, das Absperren

eines Betriebs durch Streikposten ist
Gewalttätigkeit. Da findet die Treue beidseitig ein abruptes

Ende.

Natürlich, Freude am Beamtenstreik hätten die
Hetzer. Mit Beamtenstreiks kann man ein Staatswesen

zermürben und seinen Zusammenbruch
fördern. Ist es Zufall, dass am Kongress der
PTT-Union gegen das «System» polemisiert wurde?

Hoffen wir, die grosse Mehrzahl der PTT-Be-
amten sei besonnener als die Brandredner.
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Verbindungen
Will der Chemiker die richtige Verbindung finden,

die Verbindung mit der gewünschten Wirkung,
so muss er Atome und Moleküle zusammenfügen, die

strukturell zueinander passen und eine Synthese bilden.

Auch in der chemischen Industrie müssen sich zwei
Firmen, wenn sie sich verbinden,

sinnvoll entsprechen und wechselseitig ergänzen.
Dann aber ist es die richtige Verbindung:

Das neue Unternehmen ist nicht nur zweimal so
gross, sondern gleich um ein Vielfaches stärker.

CIBA—GEIGY
Zwei alte Namen, eine neue Einheit
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